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270 Hegels Aufsätze im kritischen Journal.

verwandelt, zum nothwendigen Wissen um ihre Tugend, d. h. zum
Pharisäismus." 1

Die Reflexionsphilosophie, welche Hegel schon in seinen srankfurter
Studien „die Metaphysik der Subjektivität" genannt hat (welchen
Ausdruck er auch hier wiederholt), hat in Kant, Jacobi und Fichte
ihre Standpunkte durchlaufen und die reflectireude Thätigkeit oder das
subjective Denken bis zu einer Feinheit und Höhe entwickelt, welche
im Gebiete der bildenden Thätigkeit die Technik erreicht haben muß,
bevor und damit die schöne Kunst eintritt. Wie die Vollkommenheit
der schönen Kunst zur Vollkommenheit der bildnerischen Technik, so

verhält sich die speculative Philosophie zur reflectirenden. „Denn, wie
die Vollendung der schönen Kunst durch die Vollendung der mechanischen
Geschicklichkeit, so ist auch die reiche Erscheinung der Philosophie durch
die Vollständigkeit der Bildung bedingt; und diese Vollständigkeit ist
durchlaufen." 2

Viertes Capitel.

Fortsetzung. Die Wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts.

Schon in Frankfurt hatte Hegel sein System der speculativen
Philosophie, wie er es damals entworfen, in drei Haupttheile gegliedert
und den dritten, welcher die gesammte Geistesphilosophie ausmachen
sollte, die Wissenschaft der Sittlichkeit oder Ethik genannt, worunter
die Lehre von der sittlichen Natur, von dem menschlichen Rechtszu¬
stande oder dem Naturrecht zu verstehen war, das Wort im weitesten
Sinne genommen. Da nun Hegel zuerst auf diesem. Gebiet seine neue

- Hegels Werke. I. S. 150. — - Ebendas. S. 155-157. Dieses Resultat
zieht Hegel in einem nachträglichen Schlußsatz, der 26 Zeilen beträgt und aus
Bordersatz und Nachsatz besteht; der Bordersatz beträgt 20 Zeilen mit zwei ein¬
geschalteten Parenthesen (S. 155 u. 156). Ich mache diese Bemerkung, damit der
Leser eine Vorstellung von den stilistischen Schwierigkeiten erhält, welche bei der
Tiefe seines Denkens die Unbeholfenheit seiner Schreibart und Ausdrucksweise
verursacht hat. — Auch die Kürze kann aus grammatischen, stilistischen und
logischen Gründen schwierig sein. So begegne ich in Hayms Vorlesungen über
Hegel gerade in seinen Erörterungen über den in Rede stehenden Aufsatz Hegels
einem Satze von fraglicher Bedeutung; er befindet sich zwischen zwei Punkten,
besteht in zwei Worten und lautet: „Und ebenso". (Vorlesung IX. S. 200.)
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